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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung,
Organ der schweizerischen Armee.

LIV. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXXIV. Jahrgang.

]¥r. »4. Basel, 13. Juni. 1908.
Erscheint wöchentlich. — Preis per Semester für die Schweiz Fr. 5. — Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslande nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.

Inserate 35 Cts. die einspaltige Petitzeile.
Verantwortlicher Redaktor: Oberst U. Wille, Meilen.

Inhalt: Truppenübungsplätze. — Zielpunkt und Treffpunkt. — Zur Erneuerung der Luftschiffaufstiege

Zeppelins. — Ausland : Japan : Eine Instruktion für die japanische Armee.

Truppenübungsplätze.
Der Bundesrat hat an die eidgen. Räte eine

Botschaft gerichtet, durch welche er um
5 300 000 Fr. bittet, zur Vergrösserung der

Artillerieschiessplätze von Thun und Bière und

um bei Kloten-Bülach im Kanton Zürich einen

neuen grossen Artillerieschiessplatz zu errichten.
Wer die Verhältnisse der gegenwärtigen

Artillerieschiessplätze kennt, und die Tragweite der

neuen Geschütze in Betracht zieht, wird ohne

weiteres zugestehen, dass die vorhandenen Schiessplätze

der Artillerie nicht mehr genügen. Will
man nicht die Mittel gewähren, um die

Ausbildung der vervollkommneten Waffen würdig
gestalten zu können, dann hätte man auch so

vervollkommnete Waffen nicht anschaffen sollen.
Das eine bedingt das andre. Im weitern ist ja
bekannt, dass die Gegend von Kloten-Bülach
schon seit vielen Jahren und seit Einführung
der neuen Geschütze natürlich in erhöhtem Masse

zu Schiessübungen der Artillerie beansprucht
wird und dass die dortige Bevölkerung es satt
hat, länger noch so häufig in ihrem Besitzrecht
beschränkt und in der Bebauung ihres
Grundeigentums gehemmt zu werden.

Somit handelt es sich bei diesem Kreditbegehren

um eine Notwendigkeit, die schon lange
bestand und mit der neuen Militärorganisation
nichts weiter zu schaffen hat, als dass diese

Sache wie so manche andre auf die Seite gelegt
wurde, bis die Hauptsache, die neue

Militärorganisation, unter Dach wäre.

Wir glauben indessen, dass wenn der Kredit
auch nur für Artillerieschiessplätze verlangt
wurde, doch das, was mit ihm errichtet werden

soll, auch der Ausbildung der andern Waffen
in hohem Masse dienstbar gemacht wird, da¬

durch, dass diese Plätze auch als Uebungsplatze

für alle Waffen bestimmt werden. Wir erachten

die Errichtung grosser Uebungsplatze für alle

Waffen ebensosehr für eine Notwendigkeit und

glauben, dass die vergrösserten Artillerieschiessplätze

Bière, Thun und der beabsichtigte neue

bei Kloten-Bülach hiefür sehr geeignet wären.

Man sage nicht, dass neben der Verwendung
des Schiessplatzes durch die Artillerie nicht noch

genügend Raum und Zeit vorhanden wäre, um

dem ausgedehnten Gelände noch weitere nützliche

Verwendung geben zu können. Ohne Störung

lässt sich das bewerkstelligen, es bedarf nur

allseitig guten Willen dazu und wo dieser fehlt,
kann er leicht durch Befehle geschaffen werden.

Wir möchten es geradezu als einen kaum zu
verantwortenden Luxus erachten, wenn diese grossen

Plätze ausschliesslich nur für die Uebungen und

das Schiessen der Artillerie reserviert bleiben

und infolgedessen, während vieler Wochen der

Militärsaison und leicht während der Hälfte der

Uebungstage unbenutzt bleiben. Dabei kommt

noch in Betracht, dass die Exerzierplätze unsrer

übrigen Waffenplätze ohne Ausnahme räumlich
sehr beschränkt sind und dass wenige der Schiessplätze

der Infanterie gestatten, auf grössre

Entfernungen zu schiessen — überhaupt zu etwas

anderm, als nur zum elementaren Schulschiessen

verwendbar sind. Das bedarf entschieden auch

der Abhilfe.
5 300 000 Pranken sind eine grosse Summe, die

Verzinsung dieses Kapitals beansprucht annähernd

eine Viertelmillion jährlich. *)

*) Allerdings haben die grossen Schiessplätze etwelchen
landwirtschaftlichen Ertrag. Wenn wir diesen als
genügend erachten zum Unterhalt des Schiessplatzes und
seiner Einrichtung, so dürfte er hoch genug
eingeschätzt sein.
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